
 
 

1 Berufsreifeprüfung: 
Mit der Berufsreifeprüfung erwirbt man alle Berechtigungen für weiterführende Bildungswege (zB Studium, 
Akademie, Kolleg) ohne Einschränkung auf ein bestimmtes Fachgebiet. 
Die Berufsreifeprüfung umfasst die Teilprüfungen Deutsch, lebende Fremdsprache, Mathematik und einen 
Fachbereich, der der beruflichen Vorbildung oder einem nachweislich ausgeübten Berufsfeld entsprechen 
muss. 
Die Berufsreifeprüfung kann an Einrichtung der Erwachsenenbildung (zB bfi, WiFi, etc.) sowie an öffentlichen 
und mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten höheren Schulen. 
 
2 Studienberechtigungsprüfung: 
Mit der Studienberechtigungsprüfung erwirbt man eine facheinschlägige Berechtigung für weiterführende 
Bildungswege (zB Studium, Akademie, Kolleg) mit der Einschränkung auf ein bestimmtes Fachgebiet. 
Die Studienberechtigungsprüfung umfasst die Teilprüfungen Deutsch, Mathematik, lebende Fremdsprache 
sowie zwei Wahlfächer, die dem einschlägigen Fach lt. Studienberechtigungsgesetz vorgeschrieben sind. 
Die Studienberechtigungsprüfung kann nur an Institutionen abgelegt werden, die lt. 
Studienberechtigungsgesetz dafür autorisiert sind (zB bfi, Universität, etc.). 
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Zugangsvoraussetzungen für das Bachelor-/Diplom-Studium 
an der Fachhochschule Salzburg 

 
 
1. Allgemeine Hochschulreife 
 

Die allgemeine Hochschulreife ist durch eine der folgenden Urkunden nachzuweisen: 

a)  österreichisches Reifezeugnis einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden  

höheren Schule 

b) anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung der Studienberechtigung 

(Berufsreifeprüfung1, Studienberechtigungsprüfung2) für den betreffenden FH-

Studiengang. 

c) ein ausländisches Zeugnis, das einem dieser österreichischen Zeugnisse als 

gleichwertig zu beurteilen sind. Entscheidung über die Gleichwertigkeit obliegt dem 

Studiengang und in weiterer Folge dem Rektorat. 

 

2. Zugangsvoraussetzung ohne allgemeine Hochschulreife  

Die Zugangsvoraussetzungen sind für jeden Fachhochschul-Studiengang spezifisch geregelt 

und akkreditiert. 

 


